
 

 

Protokoll zur 

4. Sitzung des Begleitausschusses  

zu den Programmen EFRE und ESF Plus Thüringen 

in der Förderperiode 2021-2027 

 

Zeit, Ort 11.05.2023, 9:30 Uhr –14:15 Uhr, IHK Erfurt 

Verteiler:       lt. Einladung 

TOP Wesentliches Ergebnis 

1 Der Leiter der VB EFRE eröffnet die Sitzung des Begleitausschusses (BGA). Die form- 
und fristgerechte Einladung ist erfolgt. Die Einladung sowie die Unterlagen wurden 
fristgerecht am 24.04.2023 versandt. Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. 
 
Neue Mitglieder des BGA sind Frau Dewaldt (TMMJV) und Herr Odinius (BMAS). 

2 Die Tagesordnungspunkte (TOP) 11 und 12 werden nach mehrheitlicher Zustimmung 
vorgezogen und firmieren neu als TOP 4 und 5. Die bisherigen TOP 4 bis 10 verschie-
ben sich. 

3 Aktuelle Informationen der Vertreterinnen der EU-Kommission (KOM) 

- Frau Corti (GD REGIO.F2) berichtet anhand einer Präsentation zu mehreren 
Themen: 

o Die für Thüringen relevanten „Grundlegenden Voraussetzungen 2021-
2027“ sind alle im EFRE-Programm erfüllt. Es wird betont, dass diese dau-
erhaft während des gesamten Programmplanungszeitraumes zu erfüllen 
sind, da diese einen direkten Einfluss auf die Zahlungsanträge haben (kön-
nen). Da der BGA die Erfüllung der „Grundlegenden Voraussetzungen“ un-
tersucht, sollte dies ein eigener TOP im BGA werden. 

o Thema des Wettbewerbs „REGIOSTARS 2023“ ist das „Europäische Jahr 
der Kompetenzen“, welches am 09.05.2023 gestartet ist. Es wäre schön, 
wenn auch Thüringen Projekte einreichen würde. 

o Im Zusammenhang mit der Kohäsionspolitik nach 2027 wird über die Ein-
richtung einer Expertengruppe berichtet, die strategische Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen erarbeitet, welche von der KOM berücksichtigt wer-
den können. Der Expertengruppe gehören 19 Vertreter:innen aus den Mit-
gliedstaaten an, davon auch zwei Vertreter:innen aus Deutschland. Die 
nächste Sitzung der insgesamt neun Treffen der Expertengruppe im Jahr 
2023 findet am 23.05. statt und wird online übertragen. Die Mitgliedstaaten 
sind aufgerufen, zur Zukunft nach 2027 Dialoge zu führen. Erste Regionen 
(darunter Baden-Württemberg) haben Positionspapiere aufgestellt. 

o Mit dem Green Deal Industry Plan soll geholfen werden, bessere Bedingun-
gen und mehr Investitionen für saubere Technologien in Europa zu schaf-
fen, u. a. um die Abhängigkeiten von Energieimporten zu reduzieren. 
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o Bei der regionalen Wettbewerbsfähigkeit zeigt sich, dass Thüringen ledig-
lich bei der Standortgröße und Infrastruktur unterdurchschnittlich im 
Deutschland- und EU-Vergleich ist. Die wettbewerbsfähigsten Regionen 
sind Utrecht, Südholland und Ile de France. 

- Frau Bolodar (GD EMPL) berichtet anhand einer Präsentation zum Thema „Eu-
ropäisches Jahr der Kompetenzen“ und geht dabei auf folgende Aspekte näher 
ein: 

o die Erweiterung der Zielgruppen 

o Veranstaltungen 

o Unterstützung der Mitgliedstaaten durch die KOM, um eine Strategie für di-
gitale Bildung auszuarbeiten 

o das Ziel, dass bis 2030 europaweit 80 % der Erwachsenen mindestens über 
grundlegende digitale Kompetenzen verfügen und 20 Mio. IT-Kräfte vorhan-
den sind 

o Förderinstrumente (insbesondere der ESF).  

- Frau Bolodar verweist auf die Webseite der KOM zum „Europäischen Jahr der 
Kompetenzen“ und die dort genannten nationalen Koordinatoren sowie eine in-
teraktive Karte für die Registrierung von Veranstaltungen der Mitgliedstaaten 
zum diesem Themenjahr. 

4 

(alt 11) 

Veröffentlichung der Namen der Vertreter der Mitglieder des BGA 

- Herr Kurz (Leiter VB EFRE) erläutert den Hintergrund zur Berichtigung der 
deutschen Fassung des Artikel 39 Absatz 1 Unterabsatz 1 der VO (EU) 
2021/1060. 

- Herr Gniechwitz (Thüringer Landkreistag) stimmt der Auffassung der KOM nicht 
zu. Die Auslegung sei fehlerhaft, auch im Zusammenhang mit Artikel 8 der VO 
(EU) 2021/1060. Gleichzeitig verweist er auf eine vergleichbare Regelung in der 
ELER-Verordnung (Artikel 124), in der es eine wortlautgleiche Formulierung 
gebe, die aber zu einem anderen Verständnis zur Frage der zu veröffentlichen-
den Daten führe. 

- Frau Corti (GD REGIO.F2) erläutert, dass es in der GD REGIO ein Forum gibt, 
welches bei Bedarf juristische Interpretationen erarbeite, prüfe und entscheide. 
Bei Interpretationsfragen werden andere Generaldirektionen eingebunden. Der 
ELER unterliege nicht der VO (EU) 2021/1060, so dass die GD AGRI nicht an-
gehört wurde. Das Forum hat zweimal bestätigt, dass die Argumentation der 
KOM zur Veröffentlichungspflicht der Namen der Mitglieder korrekt ist. Auf Hie-
rarchieebene wurde die Rechtsauffassung ebenfalls bestätigt. 

- Herr Kurz ergänzt, dass alle Argumente der KOM übermittelt wurden. Hierar-
chisch bedeutet außerdem, dass das Thema in der GD REGIO ausdiskutiert ist. 
Der nächste Schritt für Thüringen wäre der EuGH, was nicht gemacht wird. Nie-
dersachsen hat die Daten beispielsweise veröffentlicht. Das BMWK hat sich der 
Auffassung der KOM angeschlossen. 

- Herr Gniechwitz erwidert, dass die VB EFRE noch einmal auf die KOM zuge-
hen soll und diese sich mit der GD AGRI abstimmen soll. 
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- Herr Bliedtner (TFM) ergänzt, dass eine Verpflichtung zur Veröffentlichung 
ebenfalls nicht gesehen wird. 

- Des Weiteren wird diskutiert, ob hierzu eine Rechtsgrundlage in der Geschäfts-
ordnung (GO) des BGA geschaffen werden soll. 

- Frau Corti akzeptiert den Vorschlag, den Punkt noch einmal zu prüfen. Die Dis-
kussion wird mit dem nächsten TOP fortgeführt. 
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(alt 12) 

Änderung der Geschäftsordnung 

- Dieser TOP steht teilweise im Zusammenhang mit dem vorherigen TOP. 

- Herr Kurz (Leiter VB EFRE) stellt die geplanten Änderungen der GO des BGA 
anhand des Dokuments vor. 

- Hinsichtlich der Stimmengewichtung wird von Herrn Kurz erläutert, dass künftig 
jede Stimme das gleiche Gewicht haben solle. Es werde jedoch ein Vetorecht 
für die Leiter der VB ESF+ und EFRE vorgesehen. Weiterhin gibt es im Streitfall 
die Möglichkeit, dass abweichend vom Mehrheitsprinzip die Leiter der Verwal-
tungsbehörden gemeinsam ein abweichendes Abstimmungsverhalten beantra-
gen können: Stimmen die Regierungsvertreter einem Beschlussgegenstand 
einstimmig zu, bzw. lehnen ihn ab, gilt dieser als beschlossen oder abgelehnt, 
unabhängig von den Voten der anderen Mitglieder.  

- Frau Dizinger (DGB) fragt, ob es beabsichtigt ist, dass es unterschiedliche Part-
nerstatus gibt. Hierzu erklärt Herr Gniechwitz (Thüringer Landkreistag), der Mit-
glied der Arbeitsgruppe zur Stimmengewichtung war, dass sichergestellt sein 
muss, dass die Landesregierung als Letztverantwortliche gegenüber der KOM 
positive Beschlüsse herbeiführen kann. WiSo-Partner dürfen diese nicht blo-
ckieren. 

- Herr Köhler (RD SAT) hat eine redaktionelle Korrekturanmerkung bei Artikel 8 
Absatz 4 der GO des BGA. 

- Intensiv diskutiert werden Artikel 4 (insbesondere Absatz 1 Ziff. 4 Satz 1 und 
Absatz 4) sowie Artikel 9 Absatz 1 der GO des BGA, vor allem im Zusammen-
hang mit Artikel 39 der VO (EU) 2021/1060. Herr Zubrek (wirtschaftsnahe For-
schungseinrichtung) schlägt vor, der KOM noch einmal Argumente vorzulegen 
und die strittigen Punkte in der nächsten Sitzung des BGA zu entscheiden. 

- Es wird vereinbart, den Beschlussvorschlag zu ändern. 

- Beschlussvorschlag neu:  
Der Begleitausschuss beschließt die geänderte Geschäftsordnung in der von 
der VB EFRE für die Sitzung am 11. Mai 2023 vorgelegten Fassung mit folgen-
den Maßgaben: 

o In Artikel 4 Absatz 1 Ziff. 4 werden die Worte „je eine Person als Vertretung“ 
gestrichen. 

o Artikel 4 Absatz 4 wird kein Gegenstand der Beschlussvorlage. 

o Artikel 9 Absatz 1 wird nochmals überprüft und in der nächsten Sitzung des 
BGA diskutiert. 
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o Die Verwaltungsbehörden erhalten die Befugnisse offensichtliche Schreib-
fehler zu korrigieren. 

- Beschluss: unter Berücksichtigung der Änderungen Zustimmung bei 1 Enthal-
tung 
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(alt 4) 

Jährlicher Durchführungsbericht 2022 - EFRE 

- Herr Dr. Herrmann (VB EFRE) erläutert anhand einer ausführlichen Präsenta-
tion den Jahresdurchführungsbericht EFRE für das Jahr 2022. Neben der Vor-
stellung der Ergebnisse in den einzelnen Prioritätsachsen wird auch auf Unsi-
cherheitsfaktoren bei der Programmerfüllung sowie das Großprojekt „Inselplatz“ 
eingegangen. Die Unsicherheitsfaktoren betreffen insbesondere die Prioritäts-
achsen 1 (Hochschulbau) sowie 3 und 5 (hier Stadtentwicklung). 

- Herr Nobereit (VWT) fragt, wie sichergestellt wird, dass die EFRE-Mittel beim 
Hochschulbau auch bei den KMU ankommen. Herr Dr. Herrmann erläutert, 
dass die Fördermaßnahmen so angelegt sind, dass diese den Unternehmen 
helfen. Die Wirkungsevaluation der Maßnahmen der Prioritätsachse 1 hat dies 
bestätigt. 

- Darüber hinaus äußert Herr Nobereit, dass sich der Bekanntheitsgrad des 
EFRE seit 2015 nicht verändert hat und fragt, welche Überlegungen es gibt, 
dies zu ändern. Herr Kurz argumentiert, dass ein Bekanntheitsgrad von über 40 
% sehr gut ist und es bereits ein Erfolg sei, diesen zu halten. Darüber hinaus 
erläutert Frau Beier (VB EFRE), dass Maßnahmen für die kommenden Jahre 
überlegt werden, der Bericht zur Öffentlichkeitsarbeit Teil des nächsten BGA 
sein wird und die VB EFRE offen für Vorschläge und Ideen ist. Herr Dr. Herr-
mann ergänzt, dass der Bekanntheitsgrad derzeit neu erhoben wird, die Mes-
sung jedoch aufgrund der makroökonomischen Natur kompliziert sei. Außer-
dem wird ein Großteil der Technischen Hilfe-Mittel für die Prüfbehörde und das 
IT-System verwendet. Wenn der Bekanntheitsgrad noch mehr gesteigert wer-
den soll, müssten deutlich mehr Technische Hilfe-Mittel eingesetzt werden, die 
an anderer Stelle fehlen würden. 

- Frau Corti weist auf den Leistungsrahmen und das Erreichen der Zielwerte 
2023 hin. Bei einigen Indikatoren des Leistungsrahmens besteht noch Aufhol-
bedarf, um die Zielwerte 2023 zu erreichen. Der Stand „2022 kumulativ“ im 
Leistungsrahmen der Prioritätsachsen 3 und 5 deutet auf ein Risiko einer Ziel-
verfehlung hin. Es wird gebeten, die Gründe für den niedrigen Stand der Werte 
(< 65%) für die betroffenen Indikatoren sowie entsprechende Korrekturmaßnah-
men zu erläutern. 

- Beschluss: Der Beschlussvorschlag zur Billigung des Durchführungsberichts 
2022 für das OP EFRE der Förderperiode 2014-2020 wird einstimmig vom Be-
gleitausschuss angenommen. 
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(alt 5 
und 6) 

1. Änderung der Auswahlkriterien für das EFRE-Programm 2021-2027 Thüringen so-
wie Beschlussfassung 

- Frau Dr. Zöphel (VB EFRE) stellt die 1. Änderung der Auswahlkriterien für das 
EFRE-Programm 2021-2027 anhand des Dokuments im Änderungsmodus vor. 

- Herr Nobereit (VWT) fragt nach, ob nicht die Herausnahme des Aspekts der 
Flächenreduzierung in Konkurrenz zum Grundsatz der Landesregierung, Flä-
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chenversiegelung zu vermeiden, steht. Frau Dr. Zöphel erwidert, dass die „Flä-
chenreduzierung“ herausgenommen wurde, weil der Rückbau von Gebäudetei-
len aus Sicht der KOM keine Energieeffizienzmaßnahme sei. 

- Herr Nobereit äußert außerdem den Wunsch, dass bei der Förderung des 
ÖPNV auch der ländliche Raum und die Anbindung an Gewerbegebiete mit be-
dacht und sich nicht nur auf neue Straßenbahnen konzentriert wird. Hierzu äu-
ßert Frau Dr. Zöphel, dass die Förderung der städtischen Mobilität ein spezifi-
sches Ziel sei und neben der Förderung von Straßenbahnen auch alternative 
Antriebe im ÖPNV gefördert werden können (z. B. E-Busse, die u.a. Einpendler 
befördern). 

- Auf die Frage von Frau Dizinger (DGB), ob bei den Unternehmenszuschüssen 
auch die GRW-Kriterien wie z. B. „Gute Arbeit“ berücksichtigt wurden, teilt Frau 
Dr. Zöphel mit, dass sich beim EFRE dagegen entschieden wurde „Gute Arbeit“ 
zu berücksichtigen. Wesentlicher Grund hierfür ist, dass bei der Förderung auf 
das Kriterium innovativ abgestellt wurde. 

- Die Frage von Herrn Gniechwitz (Thüringer Landkreistag) zum Hintergrund des 
„Grundlagenpapier“ (Ziff. 1.2 des mit der Einladung übermittelten Dokuments 
„Auswahlkriterien“) wird von Frau Dr. Zöphel und Herrn Kurz beantwortet. Diese 
werden von den zwischengeschalteten Stellen erstellt und ähneln einer Richtli-
nie, haben jedoch einen anderen Adressatenkreis. 

- Beschluss: Der Beschlussvorschlag zur 1. Änderung der Auswahlkriterien für 
das EFRE-Programm 2021-2027 wird unter Maßgabe der Änderungen in Ziff. 
3.2.2.1.2 einstimmig vom Begleitausschuss angenommen. 

8 

(alt 7) 

Evaluierungsplan 2021-2027 - EFRE 

- Herr Dr. Herrmann (VB EFRE) stellt anhand einer Präsentation den Evaluie-
rungsplan EFRE für die Förderperiode 2021-2027 vor. 

- Herr Dr. Herrmann ermutigt die Wirtschafts- und Sozialpartner bei der AG Eva-
luierung des EFRE mitzuarbeiten, da dort bisher nur Vertreter:innen der Thürin-
ger Landesregierung Mitglied sind. 

- Beschluss: Der Beschlussvorschlag zum Evaluierungsplan für den EFRE in 
der Förderperiode 2021-2027 wird einstimmig vom Begleitausschuss angenom-
men. 
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(alt 8) 

Jährlicher Durchführungsbericht 2022 - ESF 

- Frau Booth (VB ESF) erläutert anhand einer ausführlichen Präsentation den 
Jahresdurchführungsbericht ESF für das Jahr 2022. Auf Basis des aktuellen 
Umsetzungsstandes kann davon ausgegangen werden, dass die anvisierten 
Ziele für alle Indikatoren erreicht werden. 

- Herr Nobereit (VWT) verweist trotz der erfolgten Förderung auf die weiterhin 
hohe Zahl von Schulabbrecher:innen hin und dass es mit der Weiterbildungs-
richtlinie bisher nicht gelungen ist, Personen ohne Berufsabschluss einzubin-
den. Daraufhin erwidert Frau Booth, dass sich die Weiterbildungsrichtlinie des 
ESF an Erwerbstätige richtet. 

- Auf die Nachfrage von Herrn Köhler (RD SAT), ob es sich bei den Aussagen 
des längerfristigen Indikators CR06 hinsichtlich der Integration in Arbeit um so-
zialversicherungspflichtig Beschäftigtung handelt, antwortet Frau Booth, dass 
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es sich um die Integration in Arbeit (Erwerbsarbeit sowie wahrscheinlich auch 
die Aufnahme einer Ausbildung) handelt. Inwieweit diese dann tatsächlich sozi-
alversicherungspflichtige Beschäftigung ist, konnte in der Sitzung nicht beant-
wortet werden.  

- Beschluss: Der Beschlussvorschlag zur Billigung des Durchführungsberichts 
2022 für das OP ESF der Förderperiode 2014-2020 wird unter Maßgabe der 
Streichung der Worte „im Umlaufverfahren“ einstimmig vom Begleitausschuss 
angenommen. 
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(alt 9) 

Evaluierungsplan 2021-2027 - ESF 

- Frau Booth (VB ESF) stellt anhand einer Präsentation den Evaluierungsplan ESF 
Plus für die Förderperiode 2021-2027 vor. 

- Frau Dizinger (DGB) hebt die intensive Beteiligung der AG Chancengleichheit 
bei der Erstellung des Evaluierungsplans positiv hervor. 

- Beschluss: Der Beschlussvorschlag zum Evaluierungsplan für den ESF in der 
Förderperiode 2021-2027 wird einstimmig vom Begleitausschuss angenommen. 
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(alt 10) 

Bericht VB ESF zu Zielübergreifenden Grundlegenden Voraussetzungen 3 und 4  

- Herr Havenstein (Leiter VB ESF) berichtet über die Berücksichtigung und Erfül-
lung der Grundlegenden Voraussetzungen 3 und 4 im ESF. 

- Nach Art.15 Abs 6 der VO (EU) 2021/1060 stellt der Mitgliedstaat sicher, dass 
die grundlegenden Voraussetzungen während des gesamten Programmpla-
nungszeitraums erfüllt und geachtet bleiben. 

- Die grundlegenden Voraussetzungen sind in das VKS übernommen, soweit ein-
zelne Forderungen ein Handeln erforderlich machen. 

- Herr Havenstein geht insbesondere auf die Einhaltung der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union (GRC) und die Beachtung der UN-Behinderten-
rechtskonvention (UN-BRK) ein. Beide Themen sind u. a. in den Auswahlkriterien 
enthalten sowie nach den Richtlinien und Leitfäden zu beachten. 

- Die VB ESF ist zudem Ansprechperson für die Meldung von Verstößen gegen 
die GRC und UN-BRK. Dafür wurde jeweils ein elektronisches Postfach einge-
richtet, welche über die ESF-Webseite www.esf-thueringen.de zugänglich sind. 
Auf der Webseite sind außerdem weiterführende Informationen zu beiden The-
men veröffentlicht. Bisher wurden keine Verstöße gemeldet. 

- Demnächst wird es zu diesen Themen einen eigenen TOP im BGA geben. 

Sonsti-
ges 

- Herr Kurz (Leiter VB EFRE) fragt, ob es seitens der BGA-Mitglieder Interesse 
gibt, sich vertiefend mit der Charta der Grundrechte zu beschäftigen. 

- nächste Sitzung des BGA: 12.09.2023 in Eisenach inkl. Projektbesichtigung 

- EFRE-Jahreskonferenz 2023: 30.11.2023 im Kaisersaal Erfurt 

 

  

http://www.esf-thueringen.de/
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Anlagen: 

Anlage 1 Teilnehmendenliste 

 

v.i.S.d.P: gez. Manger   bestätigt: gez. Havenstein, Leiter VB-ESF 

bestätigt: gez. Kurz, Leiter VB-EFRE 

 


